
 

 

SCHRIFTLICHE WEISUNGEN GEMÄSS ADR  

Maßnahmen bei einem Unfall oder Notfall  

Bei einem Unfall  oder Notfal l,  der sich während der Beförderung ereignen kann,  müssen die Mi tgl ieder  der 
Fahrzeugbesatzung folgende Maßnahmen ergreifen,  sofern diese sicher und prakt isch durchgeführt  werden 
können: 

 Bremssystem betät igen,  Motor abste l len und Batterie durch Bedienung des gegebenenfal ls  
vorhandenen Hauptschalters  t rennen;  

 Zündquel len vermeiden, insbesondere nicht  rauchen oder elektronische Zigaretten oder ähnl iche 
Geräte verwenden und keine elektr ische Ausrüstung einschal ten;  

 die entsprechenden Einsatzkräf te verständigen und dabei  soviel  Informationen wie mögl ich über den 
Unfal l  oder Zwischenfal l  und die betroffenen Stoffe l ie fern;  

 Warnweste anlegen und selbststehende Warnzeiche n an geeigneter Ste l le aufstel len;  

 Beförderungspapiere für  d ie Ankunf t der Einsatzkräfte berei t  halten;  

 nicht  in  ausgelaufene Stoffe t reten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst,  Rauch,  Staub 
und Dämpfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Sei te vermeiden;  

 sofern dies gefahrlos mögl ich ist ,  Feuerlöscher verwenden, um kle ine Brände/  Entstehungsbrände an 
Rei fen, Bremsen und im Motorraum zu bekämpfen;  

 Brände in Ladeabtei len dürfen nicht von Mi tg l iedern  der Fahrzeugbesatzung bekämpft werden; 

 sofern dies gefahrlos mögl ich ist,  Bordausrüstung verwenden,  um das Eintreten von Stof fen in 
Gewässern oder in die Kanal isat ion zu verhindern und um ausgetretene Stoffe einzudämmen;  

 sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfal ls oder Notfalls entfernen, andere Personen auffordern 
sich zu entfernen und die Weisungen der Einsatzkräfte befolgen;  

 kontaminierte Kle idung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen und sicher 
entsorgen.  



 

Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen 
Gütern nach Klasse und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen  

 

Gefahrzettel und Großzettel 
(Placards) 

Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise 

(1) (2) (3) 

Explosive Stoffe und Gegenstände 
mit Explosivstoff  

   
1 1.5 1.6 

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen wie 
Massendetonation, Splitterwirkung, starker 
Brand/Wärmefluss, Bildung von hellem Licht, Lärm oder 
Rauch haben. Schlagempfindlich und/oder stoßempfindlich  
und/oder wärmeempfindlich.  

Schutz abseits von 
Fenstern suchen. 

Explosive Stoffe und Gegenstände 
mit Explosivstoff  

 
1.4 

Leichte Explosions- und Brandgefahr. Schutz suchen. 

Entzündbare Gase 

  
2.1 

Brandgefahr. 
Explosionsgefahr.  
Kann unter Druck stehen.  
Erstickungsgefahr.  
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen  
hervorrufen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung  
bersten. 

Schutz suchen. 
Nicht in t ie f  liegenden 
Bereichen aufhalten. 

Nicht entzündbare, nicht gi f t ige 
Gase 

  
2.2 

Erstickungsgefahr.  
Kann unter Druck stehen.  
Kann Erfrierungen hervorrufen.  
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung  
bersten. 

Schutz suchen. 
Nicht in t ie f  liegenden 
Bereichen aufhalten. 

Giftige Gase 

 
2.3 

Vergiftungsgefahr.  
Kann unter Druck stehen.  
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen  
hervorrufen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung  
bersten. 

Notfallf luchtmaske 
verwenden. 
Schutz suchen. 
Nicht in t ie f  liegenden 
Bereichen aufhalten. 

Entzündbare flüssige Stoffe 

  
3 

Brandgefahr. 
Explosionsgefahr.  
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung  
bersten. 
 

Schutz suchen. 
Nicht in t ie f  liegenden 
Bereichen aufhalten. 
 

Entzündbare feste Stoffe, selbst-
zersetzliche Stoffe, 

polymerisierende Stoffe und 
desensibilisierte explosive feste 

Stoffe 

 
4.1 

Brandgefahr. Entzündbar oder brennbar, kann sich  bei 
Hitze, Funken oder Flammen entzünden.  
Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter  
Einwirkung von Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie 
Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen), bei 
Reibung oder Stößen zu exothermer Zersetzung neigen. 
Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und 
entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung 
führen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.  
Explosionsgefahr desensibilisierter explosiver Stoffe  bei 
Verlust des Desensibilisierungsmittels.  

 

Selbstentzündliche Stoffe 

 
4.2 

Brandgefahr durch Selbstentzündung bei Beschädigung  
von Versandstücken oder Austritt von Füllgut.  
Kann hef t ig  mit Wasser reagieren.  
 
 

 

Stoffe, die in Berührung mit Wasser 
entzündbare Gase entwickeln 

  
4.3 

Bei Kontakt mit Wasser Brand- und Explosionsgefahr. Ausgetretene Stoffe sollten 
durch Abdecken trocken 
gehalten werden. 

 



Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen 
Gütern nach Klasse und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umst änden zu ergreifenden Maßnahmen 

Gefahrzettel und Großzettel 
(Placards) 

Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise 

(1) (2) (3) 

Entzündend (oxidierend) wirkende 
Stoffe 

 
5.1 

Gefahr heftiger Reaktion, Endzündung und Explosion bei 
Berührung mit brennbaren oder entzündbaren Stoffen. 
 

Vermischen mit entzündbaren 
oder brennbaren Stoffen (z. B. 
Sägespäne) vermeiden. 

Organische Peroxide 

  
5.2 

Gefahr exothermer Zersetzung bei erhöhten Temperaturen, bei 
Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetall-
verbindungen oder Aminen), Reibung oder Stößen. Dies kann zur 
Bildung gesundheitsgefährdender und entzündbarer Gase oder 
Dämpfe  oder zur Selbstentzündung führen. 

Vermischen mit entzündbaren 
oder brennbaren Stoffen (z. B. 
Sägespäne) vermeiden. 

Giftige Stoffe 

 
6.1 

Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei Berührung mit der Haut 
oder bei Einahme 
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation. 

Notfallfluchtmaske verwenden. 

Ansteckungsgefährliche Stoffe 

 
6.2 

Ansteckungsgefahr. 
Kann bei Menschen oder Tieren schwere Krankheiten hervorrufen  
Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 

 

Radioaktive Stoffe 

  
7A 7B 

  
7C 7D 

Gefahr der Aufnahme und der äußeren Bestrahlung. Expositionszeit beschränken. 

Spaltbare Stoffe 

 
7E 

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.  

Ätzende Stoffe 

 
8 

Verätzungssgefahr. 
Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen Stoffen heftig 
reagieren. 
Ausgetretener Stoff kann ätzende Dämpfe entwickeln 
Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 

 

Verschiedene gefährliche Stoffe und 
Gegenstände 

 
9 

Verbrennungsgefahr. 
Brandgefahr. 
Explosionsgefahr. 
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation. 

 

 

Bemerkungen:  1. Bei gefährlichen Gütern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladung muss jede anwendbare Ein-
tragung beachtet werden.  

 2. Die in der Spalte 3 der Tabelle angegebenen zusätzlichen Hinweise können angepasst werden, um die 
Klassen der zu befördernden gefährlichen Güter und die Befö rderungsmittel wiederzugeben.  

 



 

Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen 
Gütern, die durch Kennzeichen angegeben sind,  und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umstä nden zu 

ergreifenden Maßnahmen 
 

Kennzeichen Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise 

(1) (2) (3) 

            
Umweltgefährdende Stoffe 

Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.  

 

 
Erwärmte Stoffe 

Gefahr von Verbrennungen durch Hitze.  Berührung heißer Teile der 
Beförderungseinheiten und 
des ausgetretenen Stoffes 
vermeiden 

 

Ausrüstung für den persönlichen und allgemeinen Schutz für die Durchführung  
allgemeiner und gefahrenspezifischer Notfallmaßnahmen, die sich gemäß  
Abschnitt 8.1.5 des ADR an Bord der Beförderungseinheit  befinden muss 

 

Die folgende Ausrüstung muss sich an Bord der  Beförderungseinheit  bef inden:  

 ein Unterlegkei l  je Fahrzeug,  dessen Abmessungen der höchstzulässigen Gesamtmasse des 
Fahrzeugs und dem Durchmesser der Räder angepasst  sein müssen;  

 zwei  selbsts tehende Warnzeichen;  

 Augenspülf lüssigkeit a )  und 

für  jedes Mitgl ied der Fahrzeugbesatzung  

 eine Warnweste;  

 ein tragbares Beleuchtungsgerät ;  

 ein Paar Schutzhandschuhe und  

 eine Augenschutzausrüstung.  

Für bestimmte Klassen vorgeschr iebene zusätzl iche Ausrüstung:  

 an Bord von Beförderungseinheiten  für  die Gefahrzettel -Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich für  jedes 
Mi tgl ied der Fahrzeugbesatzung eine Not fal l f luchtmaske befinden;  

 eine Schaufel b ) ;  

 eine Kanalabdeckung b ) ;  

 ein Auffangbehäl ter b ) .  

 

a)  Nicht erforderlich für Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3. 
 

b)  Nur für feste und flüssige Stoffe mit Gefahrzettel-Nummer 3, 4.1, 4.3, 8 oder 9 vorgeschrieben. 

 


